
Synopse

Änderung des Gebührentarifs (GT); Umsetzung Massnahmenplan 2024 im Geschäftskreis des Departements für Bildung und Kultur

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BGS Nummern)

Neu: –
Geändert: 615.11
Aufgehoben: –

           

Beschlussesentwurf 2: Änderung des Gebührentarifs (GT); Umset-
zung Massnahmenplan 2024 im Geschäftskreis des Departements 
für Bildung und Kultur

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des Kantons Solo-
thurn (KV) vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.] und § 371 des Gesetzes über die Ein-
führung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 4. April 
1954[BGS 211.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ... 
(RRB Nr. 2025/...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Gebührentarif (GT) vom 8. März 2016 (Stand 1. Januar 2025) wird 
wie folgt geändert:

§  32bis

Mittelschulen

1 Folgende Gebühren sind für die Teilnahme an Kursen, welche auf die Erfüllung 
der Zulassungsvoraussetzungen für Studiengänge an Hochschulen vorbereiten, 
geschuldet:

a) Anmeldegebühr Vorkurs Pädagogik oder Vorbereitungskurs Passerelle Berufs-
maturität oder Fachmaturität - universitäre Hochschulen 200
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b) Kursgeld Vorkurs Pädagogik 1000

c) Kursgeld Vorbereitungskurs Passerelle Berufsmaturität oder Fachmaturität - 
universitäre Hochschulen pro Semester 1000

d) Prüfungsgebühr Vorkurs Pädagogik 300

2 Die Prüfungsgebühr beträgt für:

a) die gymnasiale Maturität 250

b) den Abschluss mit Fachmittelschulausweis 250

c) die Fachmaturität Pädagogik 250

II.

          Keine Fremdänderungen.

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn, [...]

Im Namen des Kantonsrates
 
Roberto Conti
Präsident
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

      Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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